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n - J T Cf der Beilagen zu den Stenogrl1phl5chen Protokollen 
• F t 

No ........... f.t! A 
A n t rag Präs.~ 0 4. J UNI 1987 

I ••••••••• ··········,,· ••••••••• 

der Abgeordneten Ing. Derfler, Pfeifer, Schwarzenberger, 

Ing. Schindlbacher, Hofmann, Helmut Wolf 

und Kollegen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Forstgesetz 1975 

geändert wird (Forstgesetz-Novelle 1987) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 
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Bundesgesetz vom .•.........•••..•.•. 

mit dem das Forstgesetz 1975 geändert 

wird (Forstgesetz-Novelle 1987) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

, 

Das Forstgesetz 1975, BGBl.Nr. 440, wird geändert wie folgt: 
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1 6 Dem § 1 Abs. 1 wi~d folgender Satz angefUgt: 

"Im n.bs .. 4. oder 5 nicht I1.ngeführte Grundflächen, die 
mit forstlichem Bewuchs bestockt und zu drei Zehntel 
oder ~ehr überschirmt sind, sowie Baumgru~oen in der 
Flur ab einem Ausmaß von 2000 m2 sind jed~~falls ge
eignet, eine dieser Wirkungen auszuüben." 

2. § 1 Abs. 4 lit. d lautet: 

"d) Baumreihen, soweit es sich nicht um Windschutz
anlagen (§ 2 Abs. 3) handelt, sowie Baumgruppen 
in der Flur bis zu einem Ausmaß von 2000 m2 , soweit 
diese nicht geeignet sind, mindestens eine der im 
Abs. 1 angeführten Wirkungen auszuüben," 

3. § 1 Ahs. 5 lautet: 

1t(5) Nicbt als W'ald im Sinne des Aba. 1 gelten auch 
Flächen, die im Kurzumtrieb mit einer Umtriebszeit 
bis zu 30 Jahren genutzt werden, sowie Forstgärten, 
Forstsamenplantagen t Christbaumkulturen und Flantagen 
von Holzgewächsen zum Zwecke der Gewinnung von Früchten 
wie WalnuB oder Edelkastanie, soweit sie nicht auf Wald
boden angelegt wurden und deren Inhaber die beabsichtigte 
Betriebsform der Behörde binnen 10 Jahren nach Durchführung 
der Aufforstung oder Errichtung dieser Anlagen gemeldet bat. 
Erfolgt eine solche Meldung nicht, findet § 4 Anwendung." 

~. § 2 Abs. 1 lautet: 

"(1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auch auf 
den forstlichen Bewuchs in der Kampfzone des Waldes und 
auf Windscbutzanlagen anzuwenden, ungeacbtet der Benützungs
art der Grundflächen und des flächenmäBigen Aufbaues des 
Bewuchses. 11 

~e § 3 samt Überschrift lautet: 

"Wald im Verhältnis zum Grenz
und Grundsteuerkataster 

§ 3. (1) Ist eine Grundfläche (Grundstück oder Grundstücks
teil) im Grenzkataster oder im Grundsteuerkataster d~r Be-
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nü tzungsart 'N'ald zugeordne t ll..C.d 'Afurde e ine ;todu!'~s

bewilligung f:.ir diese vr'J.nd!"läche :licht e=-~e:'ltt so 
gilt sie als t","ald i:n Sinne dieses Bundesgesetzes, 
solange die Behörde nicht festgestellt hat, daß es 
sich nicht um Wald handelte 

(2) Die Behörde hat von allen Bescheiden, die für die 
Eintragung der Benützungsart '..wald im Grenzkataster oder 

" 

im Grundsteuerkataster von Bedeutung sind, wie Rodungs
bewilligung und Bescheid über die Feststellung eines 
Grundstückes oder Grundstücksteiles als Wald. nach Ein
tritt der Rechtskraft eine Ausfertigung dem Vermessungsamt 
zu übermitteln. 

(3) Das Vermessungsamt hat, wenn es anläßlich von Er
hebungen eine Änderung in der Benützungsart Wald fest
gestellt hat, hievon der Behörde Mitteilung zu machen 
und geeignete Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

(4) Sofern es sich um agrargemeinschaftliche oder um mit 
Einforstungsrecnten belastete Grundstücke handelt, hat 
die Behörde von den im ."\.bs. 2 genannten Bescheiden auch 
der Agrarbehörde f"!i tteilung zu machen. 

(5) Nird in einer Katastralgemeinde das Verfahren zur all
gemeinen ~euanlegung des Grenzkatasters eingeleitet, so hat 
die Behörde durch Kundmachung die Eigentümer der Grundstücke 
dieser Katastralgemeinde au!zufordern, in Zweifelsfällen 
innerhalb einer bestimmten ?rist Anträge nach § 5 Abs. 1 
bei der Behörde einzubringen. Die Frist ist so zu bemessen, 
daß die Entscheidungen über diese Anträge im Verfahren zur 
allgemeinen Neuanlegung des Grenzkatasters berücksichtigt 
werden können. Ist im Feststellungsverfahren ein Augenschein 
vorzunehmen, so ist er tunliehst gleichz~itig mit der Grenz
verhandlung der Vermessungsbehörde (§ 24 des Vermessungs
gesetzes) durchzuführen .. " 

, ' 
,t .. " , 
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-. § 6 Abs. 3 lautet: 

",3) Cer 3undesminister !"ür Land- und ::;::st~irtscha:-t !:!at 
in der ~orstlichen Raumplanung die Koordinierung aller i~ 
Betracht kommenden und für den ~ald bedeutsamen öffentlichen 
und privaten Interessen anzustreben .. " 

7. Dem § 13 wird folgender Abs. 10 angefügt: 

"(10) Soweit der Bestand einer energiewirtschaftlichen 
Leitungsanlage die volle Entwicklung des Höhenwachstums 
auf der Trasse ausschließt und eine Ausnahmebewilligung 
nach § 81 Abso 1 lit. b erteilt wurde, hat der Leitungs
berechtigte nach der Hiebsunreifeschlägerung für die 
wiederbewaldung der Trassenfläche zu sorgen.," 

~. Im § 1~ Abs. 5 lit. b tritt an die Stelle des Punktes 
das '''';ort fi oder". Dem § 14 Abs. 5 wird folgende li t. c 
ange r:.~gt : 

Pl c ) eine .~usna~ebe·lIilligung nach § 81 Abs .. 1 lit .. b 
oder ~ach § 32 Abs .. 3 lit. d erteilt wurde oder 
Fällungen ge~äß § 85 oder § 86 zur Errichtung einer 
energiewirtschaftlichen Leitungsanlage durchgef~hrt 
~e=den. ~er Eigentümer des nachbarlichen Waldes (A~s.2 
'.'l!I.1 3) hat gegenüber dem Lei tungsberechtigten ~eweils 
Anspruch auf Entschädigung der durch den Verlust des 
Deckungsschutzes verursachten vermögensrechtlichen 
Nachteile. Die Behörde hat jedoch Maßnahmen vorzu
schreiben, die zur Hintanhaltung oder Verminderung 
nachteiliger ~irkungen für die umliegenden Wälder 
geeignet sind. Die Bestimmungen des Abs. 1, dritter 
bis sechster Satz, sind sinngemäß anzuwenden." 
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". § 15 samt Cbersch:-i.:t lautet: 

'''tiald te i lung 

§ 1,. (1) eie Teil~ng von Grundstücken, die ganz oder 
te :'lwei se die Benützungsart '.-iald au!'we isen, ist ver
boten, wenn durc~ die Teilung Grundstücke entstehen, 
auf denen die ~ald:läche das für die ~alderhaltung und 
eine zweckmäßige ~aldbewirtschaftung erforderliche 
Mindestausmaß unterschreitet. 

" 

(2) Vom Teilungsverbot nach Abs. 1 ausgenommen sind 
Teilungen, auf die die Voraussetzungen des § 15 des 
Liegenschaftsteilungsgesetzes, BGB1.Nr. 3/1930, zutreffen. 

(3) Ferner hat die Behörde in besonders begründeten Fällen 
mit Bescheid eine Ausnahme vom Teilungsverbot gemäß Abs. 1 
zu bewilligen. 

(4) Die Landesgesetzgebung wird gemäß Art. 10 Abs. 2 B-VG 
ermächtigt, das r.indestausmaß unter Berücksichtigung der 
örtlichen Verhältnisse sowie die Voraussetzungen für die 
Ausnahmen, wie fUr Trassenführungen oder Errichtung.von 
An:agen ie:- =i:i:ä=isc~en landesverteidigung, ge~äß Abs. 3 
festzusetzen." 

1C1 • Nach § 15 wird folgender § 15a samt L'berschrift eingef:lgt: 

"Grundbuchsrechtliche Bestimmungen 

§ 15a. (1) Das Grundbuchsgericht darf - mit Ausnahme der 
Fälle des § 15 Abs. 2 und 3 - die Teilung eines Grund
stückes, das im Grenz- oder Grundsteuerkataster ganz oder 
teilweise die Benützungsart Wald aufweist, nur dann be
willigen oder anordnen, wenn eine Bescheinigung der Be
hörde vorliegt, daß die Eintragung nicht gegen § 15 verstößt. 

(2) Verstößt eine Grundbuchseintragung gegen § 15, kann . 
dies die Behörde von Amts wegen mit Bescheid feststellen. 
Auf Grund dieses Bescheides ist auf Antrag der Behörde der 
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:rlhe~e ~~~ndbuchsstand ~iede~he~zus:~l:en, so~e:t ia-

1urch ~icht büc~er:ic~e aec~te dritte~ ~e~sonen ~erih~: 

~erdent die i~zwiscten au: ~ru~d ei~es Rechtsgeschäftes 
erwirkt wurden. De~ Antrag ist nur innerhalb von drei 
~ahren ~ac~ de~ ~~~ndbuchseintragung zulässig. 

(3) :ie ~i~leitu~g ei~es 1er!ahrens gemäß Abs. 2 ist au! 
~nt~ag der 3etcrde im ~rundbuch anzumerken. Die Anmerkung 
hat die ~irk~ng, daß bücherliehe Rechte, die nach der 
Überreichung des Anmerkungsantrages erwirkt wurden, die 
r .. liederherstellung des früheren Grundbuchstandes nicht 
hindern~ " 

11. § 16 Abs .. 2 lautet: 

"(2) Eine '..Jaldve!"..rustung liegt vor, wenn durch Handlungen 
oder Unterlassungen 

a) die Produktionskraft des Waldbodens wesentlich ge
schwächt oder gänzlich vernichtet, 

b) der Haldboden einer offenbaren Rutsch- oder Abtr~~ungs
gefahr ausgesetzt, 

c) 1ie rechtzeitige Niederbewaldung unmöglich gemacht 

oder 
d) der 3ewuchs offenbar einer flächenhaften Gefährdu~g, 

insbesondere durch ''';illd, Schnee 9 wildlebende Tiere t 
Immissionen aller Art, ausgenommen solche gemäß § ~7, 

oder durch Ablagerung von Abfall (wie Müll, Gerümpel, 

Klärschlamm), ausgesetzt wird." 

12. § 16 Abs .. 4 lautet: 

"(4) INurde Abfall im Wald abgelagert (Abs. 2 lit. d und 
§ 174 Abs. 4 lit. c und d), so hat die Behörde die 'Person, 
die die Ablager~ng des ~bfalls vorgenommen hat oder die 
hiefür verantwortlich ist, festzustellen und ihr die Ent
fernung des Abfalls aus dem Wald aufzutragen. Läßt sich 
eine solche Person nicht feststellen, so hat die Behörde 
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der Gemeinde, in der~n Brtliche= 
des Ab~alls i~ Wald erfolgt ist, 

~e~e; ~~ ~l'~ ~~.'3.~Q-,'r~ _ J.. .. ...... oe. \..I. ' ... _ ""'"' ? _ ... '...A ... _~ 

falls auf deren Kosten au!zutragen0 ~i~d die Persen =ach
träglich festgestellt, so hat ihr die 3ehörde den ~rsatz 
dieser Kosten vorzuschreiben. Die von der Gemeinde zu 
besorgende Au.fgabe ist ei!le solche des eigenen '"virkungs
!:)ereiches .. " 

1~. § 18 Abs. 1 lautet: 

"(1) Die Rodungsbewilligung ist erforderlichenfalls an 

Bedingungen zu binden und mit Auflagen zu versehen, durch 
welche gewährleistet ist, daß die Walderhaltung über das 
bewilligte Ausmaß hinaus nicht beeinträchtigt wird. Ins
besondere sind danach 

a) ein Zeitpunkt festzusetzen, zu dem die Rodungsbewilligung 
erlischt, wenn der Rodungszweck nicht erfüllt wurde, 

b) die Gültigkeit der Bewilligung an die ausschließliche 
Verwendung der Fläche zum beantragten Zweck zu binden 
und 

c: f-aßnahmen vorzuschreiben, die zu~ Hintan~altucg nac~
teiliger ''';irkungen für die umliegenden '.,välder oder zum 

Aus~leich des Verlustes an ~aldfläche (Ersatzauf:ors~~~) 

geeignet sied .. " 

14. § 18 Abs .. 3 dritter Satz lautet: 

"Er bildet eine Einnahme des Bundes und ist für die Durch
führung von Yeubewaldungen oder zur rascheren Wiederher
stellung der wirkungen des Waldes (§ 1 Abs. 1) nach 
Katastrophenfällen in möglichster Nähe der Rodungsfläche 

zu verwenden." 
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§ 18 Abs. 7 lautet: 

"(7) Es gelte!l 

a) sämtliche Bestimmungen dieses Bundesgesetzes für 
be:~istete R~ducge~ ab de~ ~blauf de~ Be:rist~ng, 

b) die 2esti::,:::~ngen des I"je ~bschnittes und da:-

§§ 172 u~d 174 f1r alle Rodungen bis zur Entfernung 
des Bewuchses .. " 

16. § 19 Abs .. 3 bis 10 lauten: 

It(~) Dem Antrag, der das gena'.le Ausmaß der zur Rodung 
beantragten Fläche zu enthalten hat, sind ein Grund

buchsauszug, der nicht älter als drei Mona~ ••• in dar!, 
ein Auszug aus de~ Grundst~cksverzeichnist der das 
von der beabsichtigten Rod"mg betroffene Grundstück 
enthält, und eine Lageskizze, die eine eindeutige 
Festste2.1u..'1~ der zur Rodung bea!ltr~gter.. Fläche in der 
F;:~r er~~~':~~~9 3~zu~~'lieAe~. Die Lageskizze, deren 
Maßstab nic~t kleiner sein darf als der Maßstab der 
Katastral~~ppe, ist in dreifacher Ausfertig~ng, in 
de~ F3l1en des § 2~ hOS* 1 in vierfacher Ausfertigun~ 
·Torzulege~; ':or;, d:e~e!! ~11sferti~unge!! :~8t die Behörde 
ei~e de~ Ver~essu~gsamt, i~ Falle des § 2G Acs. 1 ei~e 
weitere der Agrarbehörde zu ~bermitteln. Im Antrag sind 
weiters die !igent~mer n~chb~rlich 8ngrenze~der Grund
stücke (Anrainer) anzuführen. 

(~) Anstelle von Gr~~dbuchsausz~gen und Ausz~gen aus dem 
Grundstücksverzeichnis kann auch ein Verzeichnis der zur 
Rodung beantragten Grundstücke - beinhaltend deren Gesamt
fläche und die beanspruchte Fliehe sowie deren Eigentümer 
unter gleichzeitiger An!iihrung von Rechten, die auf den 
zur Rodung beantragten Flächen lasten ~ treten. Dieses 
Verzeichnis ist im Falle des § 19 Aha. 2 lit. c von der 
Agrarbehörde und in den übrigen Fällen von einer mit 
öffentlichem Glauben versehenen Person zu bestätigen. 

(5) Parteien im Sinne des § 8 AVG 1950 sind: 

8) die Berechtigte~ gemäß Abs. 2 im Umfang ihres Antrags-
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b) der an der zur Rodung beantragten ~sldflic~e di~glich 
Be rechtigte, 

c) der 3ergbaube!'ec~ti.g~e, so,,"eit er lt:i da:' zu:"' 

Rodung beantragten Waldfläche nach den bergrecht lichen 
'j ('\1"5-: .... :-i f"';e~ Z'.l:Il .; u fsur;-hen oder Ge'Ri!lnen be 1"gfre ier 

~ie~ ~unde~ei~ener ~i~er~lisc~er ;Ohs~0f~e befug~ 
. .. 
1 S " 

1) de~ ~i~e~~~~er u~d der din~li~b Berechti~te der a~ die 

zur ~()d'lng bear..tr~'!ten '';a ldfl;iche ?,!""_~re!'!Z€::1~e!1 ·.:qld':läc!:e::; 

~ 14 Abs.·3 z~eiter Halbsatz ist hiebei zu berUcksichtige=. 

e) das zuständige ~ilitärkomman10, wenn sich das Verfahren 
auf 'Alaldflächen bezieht, die der, Sicherung der Verteidi
gungs"rirkung von Anlage!1 der Landesverteidigung dienen. 

(6) Im Rodungsverfabren sind 

a) die Ge~einde, in der die zur Rodung be~~tragte Fläche 
liegt, zur Wahrnehmung von örtlichen öffentlic~en Inter
essen und 

b) die 3'?hfI'-je~, die in ':liese!D Verfa.'l!"en zur ·.-Ja::rr..e:::Ll..L~g 

sonstiger öffentlicher Interessen ber~fen sind, 

zu ~15re!1. 1:;tS :\ec::.t 3.'.lf Anh6rung gem3~ lit. 13. wird ~/on 

de"! Ge~einden i:, '!igenen · .. :irkungsbereic!1 ·,.,:a..."-lr~e~oo=!~. 

(7) Vor der En~sc~eidung 1ber den rtodungs13.ntr3g ist ei~e 

mlindliche Verhandlung durchzuflihren. 

(8) Werden im Verfahren zivilrecht1iche Einwendungen er
hoben, so hat die Behörde auf eine ~jtliche Einigung der 
Parteien hinzüwirken .. Kommt eine s0 1.che nicht zustande, 
so hat die Behörde in ihrer Entscheidung über den Rodungs
antrag die Parteien unter ausdrücklicher Anf;1hrung der 
durch den Bescheid nicht erledigten zivilrechtlichen 
Einwendungen zur Austragung derselben auf den Zivilrechts
weg zu verweisen. 

(9) Wird auf Grund eines Antrages gemäß Aha. 2 1it. b, 
d und e eine ROdungsbewilligung erteilt, 80 dar! die 
Rodung erst durchgeführt werden, wenn derjenige, zu dessen 
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Ei~entumsrecht ~~~r ei~ sons:i~es, ~~T ;0~~~~szw~ck ~~~

s,?rechendes ·fe=f"i~·..l!:..l!srec!1t 3.n 1er 311= ?'Jd'.:.!:.g ~~!'Ilitli,!~e!1 

':ialdfl~che e!'·.'iorbli:~ ·~at .. 

(1':;) 3esc heide. ':1 i t 1e~en ei!'!.e Rodtmgsbe 1'\fi Iligung er

~ei I t wir1, s1:1d 3.'lC~ d3.!lD. zu begrlnden, :lIeIm de= A:1trag 
~rolli:l.halt:'i,:~ 2.echn~g t!etragen 'tiird .. f' 

17. § 26 Abs. 2 erster Satz lautet: 

"(2) Die Landesgesetzgebung wird ferner gemäß Art. 10 
Abs. 2 B-VG eM.ä~htigt, unbeschadet der Vorschriften 
in 1en Angelegli:nheiten der Bodenrefor~ (Art. 12 Aba. 1 

Z. ; B-VG), ~~er zu regeln:" 

1 B. Im § 27 Abs .. 2 lit. r tritt an die Stelle des Punktes 

ein Beistric~; der !.it .. f '.nrd folgende lit. g ange
r:lgt: 

"( g) de r 3C:"1l1"t z ~ege!l Ge fahren aus dem Zusta.nd des ',jaldes 

oder 3.~.1.s sei!!er 3e'Mirtsct.af~:Ll'lg .. 11 

Abs. 2 lautet: 

"(2) Zur A!ltrllgstellung sind berechtigt: 

a) der Waldeigent~mert 
b) das Land vom Standpunkt der Landesraumplanung, 
c) darüberbin~us hi~sichtlic~ der Bannzwecke gemäß 

§ 27 Abs. 2 

1. lit. abis d: 
alle ~hysisc~e~ oder juristischen Personen, die 
ein rechtliches Interesse an der Bannleg1XOS nachzu
weisen ~ermBgen, 

2~ lit. a überdies: 

Dienststellen gemäß § 102 Ab!. 1, 
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~.. 1i t.. e: 
der Erha 1 ter der ~Terke h..rsanl3.ge 'Jder 1~r e~~ r~ie

'It'irtschaftlichen Lei tungsanlage, 

lJ.. lit .. f: 

der Bundesminister fiir LandesverteidigWlg .. n 

20.' S 33 Abs.3 hat zu lauten: 

(3) Eine über Abs.l hinausgehende Benützung, wie Lagern 

bei Dunkelheit, Zelten, Befahren oder Reiten ist nur mit 

Zustimmung des Waldeigentümers, hinsichtlich der Forst

straSen mit Zustimmung jener Person, der die Erhaltung der 

ForststraBe obliegt, zulässig. 

Schi fahren im Wald ist im Bereich von Aufstieqshilfen nur 

auf markierten Pisten oder Schi routen gestattet. SChl

langlauf ohne Loipen ist unter Anwendung der nötigen Ver

sieht gestattet; eine darüber hinausgehende Benützung ~es 

Waldes wie das Anlegen und die BenUtzung von Loipen 15: 

Jedoch nur mlt Zustimmung des ~aldelgentümers gestat:~~. 

Eine Zustimmung kann auf bestimmte BenUtzungsarten oder 

-zeiten eingeschränkt werden. Sie gilt als erteilt, wenn 

die Zullssiqkeit der Benützung und deren Umfang im Sinne 

des 5 34 Aba. 10 ersichtlich gemacht wurdeo 

21. § 34 Abs. 2 lit. f und g lauten: 

IIf) Wildschutzgebiete (Wildschongebiete, Ruhezonen des 

des Wildes) im unbedingt notwendigen Ausmaß, soweit 
dies zur Ver.neidung von Wildsc1:!äden a.ls Folg~ der 
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3eunr·J.higung de s ',.; i.. 1.:l.es dl.lr~h den :~e~sc';.~!1 'l!'!er 1 ~~ lic ~ 

ist; 
~) ~91dfläc~eD, wen~ sie wissenscha!~:i~~en Zwec~e~ dienen 

,un,d diese oh.!1e Sperre :c.icht erreicht ',ierden ~önnen .. " 

22. 8 3.:t Abs .. 6 lautet: 

"(€S)Die Z:ennzeichnu..'1~ ge!näß Abs .. 5 ist mittels Hinweistafeln 
an jenen Stellen, wo öffentliche Straßen und Wege, markierte 
~ege~ Güterwege und Forststraßen sowie markierte Schirouten, 
-pisten und -loipen in die zu kennzeichnende gesperrte Fläche 
f:L"1ren oder an. die se UIl!!1i tte lbar angrenzen, anzubringen. IV 

23. § 3lJ. .; bs.. 1'J z·,vei tel' 'md dritter SB. tz lauten: 

"3e1 befristeten Sperren ist auf oder unter der Hinweistatel 
Beginn 'nld ~nde der Sperre ersichtlich zu machen. Wenn mit 
Gefahren d11rch ',Jalda.rbei t zu rechnen ist, ist auf den Hin'..,eis
tafeln dar3.uf 'ceso!lders zu verweisen. 1I 

iI (2) :::~gi bt die ~jberprji'ung die ZuEissigke i t; der Spe rre, 
so ~at die 3ehörde in den Fillen des Abs. 1 lit. a dies 

mit 3escheid festzustellen, in den Fällen des Abs. 1 lit. b 
die Bewilligung zu erteilen. Ergibt die überprlfung die 
Unzulässigkeit der 3perre oder der Sperreinrichtung, so 
hat die Behör~e dies ~it Bescheid festzustellen und dem 
Waldeigent;imer die erforderlichen Maanahmen, wie die 
Errichtung von überstiegen oder Toren oder die Beseitigung 
der Sperre oder der Sperreinrichtung, mit Bescheid au!zu
tragen.Ergibt die überprlfung, daS nur das Ausmaß der gesperr
ten Fläche iiberschritten ·"'..lrde, so hat die Behörde das zulässige 
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~US~8ß ~it aase id festzul 

:!1i t 3escheirJ 

soweit sie der S rre 
die~en, zu basaiti 

k t~ ~"'<l ~.~ 
? JeS,,8 ... e:na8 07errelllrlCa~1!:;;e:l. 

er s fest~ele~te ~usma1 hi~~us - - -

25. ~ie Gberschrift zu § 36 lautet: 

26. § ~6 Abg .. 4. und 5 lauten: 

im ~aldentwicklung 

tigten gemäß Abs", 2 
Zustim:mungserk 
SChaffur.g und 
(Abs .. 5) 

t 

~usgewiesen, so hat die Behörde 
eines AntrBgsberech-

s cl, sofern dieser die 
nachweist'il zur 

Itungseinrichtungen 

~) Rodungen, insoes befristete Rodungen (~ 18), 

b) AusnB.hmen vom lluu@ hiebsUI1-xeifer Hoch.-
N~ldbe ~nde (§ ), 

c:;) ;"'lsn,ahmen von Bestimmungen der §§ 13 Ab!!. 1, 33 
A:,s" 2 1i t., c ~ ~ Abs .. 3 lmd der nach § LL5 Aha .. 2 zu 
erlassenden Verordnung 

zu bewilligen<; wenn und sowe d.adurch die Erholungswirlrung 
des Waldes erhobt und das öffentliche Interesse an der 
Schutz- und WOhltahrtswirkung des Waldes möglichst wenig 
beeintrichtigt wird~ 

(5) Gsstaltungseinrichtungen im Sinne des Abs. 4 sind 
insbesondere Parkplätz8 t Spiel- und Lage~iesen9 Sitz
gelegenheiten~ Wander-, Radfahr- und Reitwege, Hütten 
oder sonstige Baulichkei für den Erholungsverkehr, 

, . 

Tiergeherge ~ ",;Ja ld ·"sportpfade und Sporteinricht\lD.gen, 
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durch deren "~rt 'md ;":.lsma1 C!i.~ "'i:r-',.:":!::a,,! 

(3 1 A~6. 1) ~~;li~hst ~e"tI?~":"+: ~~ei~e~." 

27. § iJ.6 sa:!1t :;berschrift lautet: 

:'F orstpflanze!lsc!lut z 

. ' -: ~.: 

§ ~. (1) Die Bestimmungen des II. und III. Teiles 
sowie die §§ 1 und 18 des Pflanzenschutzgesetz8s, 
3GBl. Nr. 12u/19~, finden auf forstliche Kulturen 
nach Maßgabe folgender Bestimmungen Anwendung: 

a) bei der im II. ~eil des Pflanzenschutzgesetzes 
vorgeschriebenen Beurteilung der Zulässigkeit der 
:::in-, Durch- 1.md Ausfuhr von Pflanzen, PflB.!lzen
erzeugnissen und sonstigen Gegenständen, die 
Krankheitsträger sein oder einen Schädling ver
breiten köru1en, ~at die Bundesanstalt f~r Pflanzen
schutz i!l den F9.1len, die ;luch f~ir die Wqldkultur 
~ro!!. Bedeutung sind, in geeigneter !,jeise das Ein'TTer
!lehmen :nit der Forstlic!'!.e!:!. Bu."ldes~rersuchsa!lstalt 
herz1.lstelle!:!.; 

~) die Jors~liche 3undesver9uc~sanstalt tritt, soweit 
i:u III. 'reil des Pflanze!l.schutzgesetzes die Zuständig
~eit der Bundesanstalt rlr Pfl~zensc~utz festgele~~ 
ist, anderen Stelle. Die F~lhrung des Registers der 
zug&lassenen Pflanzensc~utzmittel obliegt jedoch auc~ 
~jr den forstlichen Bereich der 3undesanstalt für 
Ptlanzenschutz. 

(2) Die Bestimmungen des Bundesgesetzes über Maßnahme~ 
zum Schutze des ·,.j!lldes anläBlieh der Ein- und Durc!lf'..thr 
von 3:01z, BGBl.Nr. 115/1962, bleiben unberührt." 

28. § 48 samt überschrift lautet: 

IIVerordnungsermächtigung 
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~::~~ lege!J2:ei te~, ::lr TJ~·tll!! 1 t, J1.lge~d '.L~~ ? a.::i lie 3vwie f:':'r 
i5ff!n+;liche ·.iirts~~a.!'~ U!1d iT'!rke:"r durch Verordnu.'1'! 

3) ~i'! 1i.e fors~s~~äd li,=he Luft·J"er'.mr~i!ligung be·.ofirkenden 
2:~ff~ (~~issio~sstoffe) ZU bezeic~en, 

~) ~~~~ ~c~~stanteile dieser Stoffe festzusetzen, die nac~ 
dem 5-t;ar..de der ··,lissensc~aft lichen Erke!ln.tnisse '...l.D.d der 
Erfa~rung noch nicht zu einer der Schadensanfälligkeit 
des Be~~chses ents~rechenden Gefährdung der ~aldkultur 
f:ihren (Immissionsgrenzwerte), 

c) die Art der EeststelllJ.!lg 

1. des Anteiles dieser Stoffe an der Luft und am B~wuchs, 
die Depositionsrate dieser Stoffe und deren Anreicherung 
i:n B"den sowie 

2. des Beitrages einzelner oder. mehrerer Emissions
quellen zu ei:ner Gefährdung der Waldkultur 

Z~l ""':'ege ln, 

d) die anl~31ich von Erhebungen ~~er forstschädliche 
L1.lft·.~er'mre i:l.igu..~gen !:lr eine E insichtnab.!!le in Be

trach~ ~omme~den Unterlagen (§ 52 Abs. 2) zu bezeic~nen 
1.md -:ie :Jauer deren Allfbewahr~g zu besti:nmen, 

e) die ~rten der ~nlagen, die nach dem Stande der wissen
schaf~lic~en 2rkenntnisse und der Erfahrung forst
schädlic~e Luftverunreinigungen verursachen, zu 
bestimmen. 

(2) Bei der Feststellung der Höchsttttei!.e ge~äB Aba. 1 

lit. b ist auf ~i:l. ~6g1iches Zusa~men~irken dieser 
Stoffe und ihrer U:'lw;tndlungsstoffe Bedacht zu nehmen.!~ 

29. § ~9 Abs. ~ l~utet: 

"(4) Die Ee'lfilligung für eine Anlage ist jedenfalls zu 
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_'i'i_ 

'/ersagen, 'ilenn zu er'.t'!\r~en ist;, rJ.;t.3 i:~ >üss'.. J:'_~~ i:~se:, 

A~l~~@ wesentlich dazu jeitra~sn ~:=~e~. 1a~ i~ .3~~utz- o~~r . -' 

Bann'",ildern e i!'l. en't S"7 rechende r I'll!!li ssi or: s~rer!z',,'! ['~ :lber-

s~hritt!n wird und 1ies~ Gef~~r ~uch nicht ~urca 1~r· 

scareibU!!g 'ron 3ed:'ngungen und A.uflagen gbge'liendet ·..,erden 
~ann. Diese 3estim:mng ~ilt :licht rir 3a!'_"l','I=ilder, die 
zur ~bwehr der von der A~lag~ ausgehenden Gefahren oder 
zum Schutze der Anlage selbst besti!lI!!tt sind." 

30. § 51 Abs. 2 lautet: 

. "(2) Die gemä!! § 50 f;1r die Erteilung der Be'l'Iilligung 
zust~dige Beh6rde hat die zur Beseitigung der Gefährdung 
der i.';a Idkul tur erforderlichen Maßnah![1en f1r den '."ei teren 
Betrieb der Anlage unter sinngemäSer Anwendung der Bestim
!!lungen des § 4.9 Abs .. 3 und 5 durch Bescheid vorzuschreiben." 

31. § 52 ~bs. 1 ~~d 2 lauten: 

11 (1) wen!! das Vor!landensein torstsc!1ädlicher 
~uft·rer'..l.I:.re i:lig'..l.I:.rgen anzuneb.:nen ist, hat die Behörde 
2ac!l·rers~~di.ge zu bea.uftragen, r1essungen 'md Unter
S'lc::"...L"1gen zur Festste llung ~ron forstsc=:'ädlicb.en ~uft
ver\:..::.r'!inigungen durch zuf:ilir en • .~ f'I:~e!'!l die Sac.b:rer
st~dige~ ein ~:erschr'!iten ei~es entsprec~ende~ I~is
sionsgrenzwertes feststellen, sind sie berec~tigt, in 
und ~ Anlagen, die nach der örtlichen ~age '~d ~ac~ 
ihrer Beschaffe~~eit als ~uelle ei~er forstschädlichen 
Lu!tyerunreinigung i~ Betr~cht kommen, auch auf ~icht
wald!läche~ die erforderlichen Messungen und Unter
suchungen durchzufilllre:::.. Die Inhg,ber der Anlage und 
allenfalls betroffener Nichtwaldflächen ader deren Ver
treter sind sp~testens beim Betreten der Anlage oder des 
Grundstückes zu verständigen; sie si~d berechtigt, bei 
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ist ihnen ~usku.::lft jber die ':'-r''': u.r..d r1as ~r.rebr..is t1e'" - -
1urchge!:ih!'~p.!n i1~sSll!lg~!1 :.L"1d ü!lte!'suchur..~~n zu lireben. 

aei 3er~baubei::rieoen ist vl)r D11rchfilhrung der 4"iessungen 

~.i"! 3ergbe!1;;rde zu ·'''!rstä!!digen .. 

(2) Die Inh~ber der ~nlage und allenfalls betroffener 
JichtwaLdflic~en haben die gemi3 Aha. 1 zweiter Satz 

vorgesehenen HaBnahme!:!. zu dulden .. Der Inhaber der 

Anlage ist auch yerpflichtet, die zur Klärung des 

Ausmai"!es der Luft-J"erunreinigung und deren Folgen 
erforderlichen Aus~infte zu erteilen und in die 
crnterl~gen (§ W3 lit .. d) Ei!lsic~i; nehmen zu lassen." 

32. § 5~ Abs. 1 lautet: 

"(1) F;.~r forstscilädliche 1uftverunreinigungen, die 

a) von einer Anlage (§ 48 Abs .. 1 lit .. €I) ausgehen, die 
nic!lt i!!l Sinne der §§ 4.9 Aha .. 1 oder 2 oder 50 Abs. 2 
~ewilligt wurde, oder 

b) das in der 3ewilligung festgelegte Aus~aß (§ ü9 Abs. 3 

d c; ~ - '" . r. ? d § 1:;.., ,. ?) .. }. h' ... 1..lr., ".,,", 'v :"\. .... 9 .. _ 0 er "'. :\.os .. _ 'l"ersc re~ ~ent 

", I· 

haftet der I~aber der Anl~~e, die diese Luftverunreinigungen 

·re!"Ursa.ch ~ h;tt, n;tC!:L die sem Unteraoschni tt !Ur den Zrsa tz 

des darg,us entstandenen Schadens .. r·!ehrere Inhaber derse lben 

Anlage haften zur lmgetei 1 ten !land .. 11 

33. § 61 Abs. 2 lit. a l;tutet: 

"a) für di'! .?lanung: 
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1. Forstwirte und BedieQst~e der Agr9rbeh5rden ~it 
vergleichbarer Ausbildung tür Bringungsanlagen 
im Rahmen ihres sachlichen und örtlichen Dienst
bereiches, 

2. Forstwirte eines Fors~betriebes ~ber1ies f~r 
Bringungsanlagen über fremde Grundstücke dann, 
• .. H!l'L~ die se A.!lla'!'en mit solc~en des eigene!! Dienst
tereic::e~ oder j:~ Gru!:.-::!-:-t::,:,;,q:t ~rt:1i('~ Z'JS::>-:-:::-=:;-

:"ä..,gen t 

:. Zivi 1 tec':1niicer f;ir Forshlirtschaft für a 11e Bringungs

anlagen nach Mar.gabe des Ziviltechnikergesetzes, 
4. Forstwirte im Rahmen eines Technischen Büros (§ 103 

Abs.1 lit a Z8 GewO 1973>-;" 

34. Dem § 61 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Der Bauwerber t die für die Planung und Bauaufsicht 
:efugten Fachkräfte und die mit der DurchfUhrungdes 
Baues Beauftragten haben die Bestimmungen über forst
liche Bringungsanlagen einzuhalten. Der Bauwerber, die 
befugte Fachkraft für die Bauaufsicht und die mit der 
Durchführung des Baues Beauftragten haben sieb vor Beginn 

." der Arbe! ten zu llnterrichten., ob und zutreffendenfalls 
unter welchen Bedingungen und Auflagen die Errichtung der 
Bringungsanla~e zulässig ist." 

35. Die Überschrift zu § 66 lautet: 

"Befristete Bringung" 

36. Nacb § 66 wird folgender § 66a samt überschrift eingefügt: 

"Bringungsanlagen 

§ 668. (1) Ist die ~weckmäBige Bewirtschaftung von Wald 
als Folge des Fehlens oder der Unzulänglichkeit von Bringungs
anlagen nicht oder nur ~it unverhältnismäBigen Kosten 
möglic~, hat die Behörde auf Antrag des Waldeigentümers 
oder einer Brlogungsgenossenachaft jene Grundeigentümer, 
in deren Eigentum im geringsten Ausmaß eingegriffen wird., 
zu verpflichten, die Errichtung., Erhaltung und zar Wald
bewirtschaft~~g erforderliche Benützung einer dauer~den 
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;;r:.urg'.l.r.gsanLag! llJ :!')'.: ... e!::.digen Ut:lfsng zu du lden. Jem 

Verpflichteten ~te~t das Recht der Mit~e!l1tz~~g zu; 

§ 48; ABG3 !i!ldet A~wendung. 

(2) Haben sic~ d~e Ver~ilt!1isset die !~r die ~ec~t~~i~
di'l!!!ll."!g !Il3~~ehe;!d .,.;!.r'!!1. g'33..!::.1er~. is": ~~~ ~:lO:~ .\t-s. 1 
ei!lg@räumte Recht allf Antrag entsprec~end abz'.üi.~deI"!1 

od4!r ~ufzuheben .. " 

"Entsc~ädig'..l~g 

§ 67. (1) Der nach § 65 Bringungsberechtigte hat nach 
der Bringung den früheren Zustand - soweit dies möglich 
ist - wiederherzustellen und den Eigentümer des ver
pflichteten Grundstückes für alle durch die Bringung 
verursachten vermögensrechtlichen Nachteile zu ent
schädigen .. 

(2) Wurde dem Bringungsberechtigten die Benützung einer 
fremden Bringungsanlage oder einer nicht öffentlichen 
Straße eingeräumt, so tritt an Stelle der Entschädigung 
ein angemessener Beitrag zu den Kosten der Errichtung 
und Erhaltung der Bringungsanlage oder der nicht öffent
lichen Straßeo 

(3) Dem Eigentümer und dem Nutzungs- oder Gebrauchs
berechtigten des durch ein Recht nach § 66a in Anspruch 
genommenen Grundstückes gebührt für alle dadurch ver
ursachten Vermögensnachteile eine Entschädigung. Werden 
durch die Rechtsausübung Schäden verursacht, die noch 
nicht abgegolten sind, gebührt nach ihrer Erkennbarkeit 
und Bewertbarkeit auch für diese eine Entschädigung. 

(4) Einigen sich die Parteien über die Entschädigung 
oder den Beitrag nicht, so hat die Behörde auf Antrag 
über den Grund und die Höhe des Anspruches zu entscheiden. 
Die Entschädigung ist nach den Vorschriften der §§ 4 bis 9 
Abs. 1 des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954, BGBl.Nr. 71, 
zu bemessen. Ist nur die Höhe des Beitrages (Abs. 2) 

strittig, so darf ~it der Bringung über die fremde 
Bringungsanlage oder nichtöffentliche StraBe begonnen 
werden, wenn der Bringungsberechtigte einen Betrag in der 
im Bescheid der Behörde festgesetzten Höhe des Beitrages 
bei dem Erhalter der Bringungsanlage oder Straße erlegt. 

(5) Innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft eines Be
s~heides gemäß A.bs. 4 kann ~ede der beide!l Parteien di-e 
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?astl~gung der 2r.~sc~idi~·~g oc!e~ ~es ~~it~~ge3 :~i 

de~ ~ac~ der tage des Grundstilc~es zus:i=dige~ 2e:irks-
o t..t· J.. 11." .. d "7 't k c! -. 1 gerlc.. oea.n· .. rager.. ••. :." err. .... el pun t es ':'l~ ... a~gens 

des ;nt=~ges ~ei diesem Ge=ic~t tritt der ge~ä3 ~bs. ~ 
e=~assene 3esc~eid ~u2er A=~fte :er A~trag ~ann ~ur 
~i~ :~sti=mucg des ;ntragsgeg~ers zuric~genomme~ werden. 

(6) 2ur Festlegung der Entschädigung oder des 3eitrages 
hat das Gericht die G~~ndsätze des Eisenbahnenteignungs
gesetzes 1954 und des Verfahrens außer Streitsachen an
zuwenden./I 

38. § 68 samt ~oersch~ift lautet: 

"3ringungsgenossenschaften 

§ 68. (1) Grundeigentümer, auch unter Teilnahme von 
~utzungsberecttigten gemäß § 32, können sich als 3e

teiligte zur ge=einsa~en Errichtung, Erhaltang und Be-
:1':':' tzu:g 'ron 3ringungsanlagen t die über ihre Liegensc t.aften 
:ilhren oder sie erschlieBe:l, zu einer 3ring'Jr:.gsgenos·sen
sc~a:t =~3a==e~sctlie3en (kurz ~enossenschaft genannt). 

(3) ~ine ~enossel:scb.a:t kam:. gebildet 'Herden 

a) durch freie tcereinkunft aller Beteiligter (~ . \ ... rel.-
willige Genossenschaft) und Gene~igung der Satzung 
(§ 70 At b s. 4), 

b) durch einen Beschluß der Mehrheit der Beteiligten, 
:ehördlic::e 3eiziehung der widerstrebenden r-:inde!'hei t 
(§ 69) und Genehmigung der Satzung. 

(4) Nenn die Grundeigentüme~ über deren Liegenschaften 
die Bringungsanlage führt, zustimmen, körillen in die Ge- . 
nossenscnaft auch Bewirtschafter von Liegenschaften auf
genommen werden, die ein wirtschaftliches Interesse an einer 
über die ~ .. ialdbewirtschaftung hinausreichenden Benützung der 

Bringungsanlage nachweisen." 
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39. § 8C Aos. 2 erster ~atz la~:e~: 

r, \( 2 )... f ' ,. l.... ~. - • ... as p ... eg_lc .... e :\us=a .• III ;:l.::ne .~bs • 1 · .... i:-d 

ibersc~rittent ~er~ ~ac~ de:- ~i~zelsta=~entnahme 

~eniger als sechs Zehntel der vollen ~oerschirmung 
zu~lcko:eioen '..mrde." 

40. § 80 dbs. 5 zweiter Satz lautet: 

IP.4urde ein so~cher festgesetzt t ist er für die Beur
teilung des Zutreffens der Voraussetzungen gemäß § 81 

Abs. 1 lit. d .jedenfalls anzuwenden." 

41. § 81 Abs. 1 lit. blautet: 

"b) Trassenau:hiebe zum Zwecke der Errichtung und für 
die Bauer des rechtmäßigen Bestandes einer energie
wirtsc=:aftlic!len Leitungsanlage erforderlich sind,1I 

42. § 81 Abs. 7 :a~:et: 

":7) !i:J.e Bewi::'igung ge!:ä3 Abs. 1 ist ::.icht erforderlic::' 
~~r Fälle ge~ä3 Abs. 1 li~. c, wenn die beabsichtigte 
Fgll~~ in ei~e= :3rderungsvertrag als ~eil eines 
F·:5rderut'..gspro~ektes gemä3 § 1Lt.2 Abs. 2 lit. b Z. 1 

vorgesehen ist .. " 

43. Dem § 92 ~ird !olgender Abs. 3 angefügt: 

"(3) In den :~:len des § 81 Abs. 1 lit. b erlischt die 
Geltungsdauer der Ausnahmebewilligung mit Ende des recht
mäßigen Bestar.des der energiewirtschaftlichen Leitungs
anlage. 11 
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';'bs .. 4. lautet: 

a) Absolventen der Stucienzweige Forst~irtscha~toder 
'..iildbach- :md Lawinenverbauung der Universität ~(i= 

3cde~kul tur 'N"ie!l 

1. der Behörde und der Landwirtschaftskammern i~ 
~ahmen ihres sachlichen und örtlichen Dienstbereic~est 

2. der Agrarbehörden innerhalb ihres f,jirkungsbereiches, 
3. von ~aldeigentümervereinigungen im Rahmen der f~r 

diese vorgesehenen Tätigkeiten, 
4. der Dienststellen (§ 102 Abs. 1 lit. b) in den 

F~llen des § 100 Abs. 2, 
5. im Rahmen eines Technischen Büros (§ 103 Abs.1 lit a 

Z8 GeW.O 1973) und 

b) leitende Forstorgane von Forstbetrieben für dies~ 
Betriebe. 

Die Befugnisse der Ziviltechniker für Forstwirtschaft 
nach dem Ziviltechnikergesetz bleiben unberUhrt." 

45. § ~OC ~bs. 1 erster Halbsatz l~utet: 

:1(1) 3~''''~it es zur Abwehr ~ron wi ldb9.c~- und 
Lawinengefahren erforderlich erscheint, hat die 3ehcrde 
nach Anhörung der Dienststelle (§ 102 Abs. 1) unter Be
achtung des § 22 Abs. 3 in Einzugsgebieten von Nildbäche~ 

oder Lawinen 

a) die Verwendung von geeignetem forstlichen Verzehrungs
gut der i!l Betracht kommenden Bawr.arten vorzuscr..reibe~;" 

46. § 101 Abs .. 2 lit .. d lautet: 

"d) die Beschrä.nkung der Bringung ger::ä.ß Abs. 4," 
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1'1' ~t . t fl" .... _ 1e .• 9 1S 'rer';) 1c:"'.·,e " 

halb 1er in i!lrem 'II!::' i et; ge le~'3nen .) t;r~t: ~en j ~,.r lit.:~ 

mindestens ei!lll1al, l.l.:1d Z".\far ~Wllic::st i11 1r';ili~ahr ~ac~ 

~er 3c!-.!le'!sc~lllel~e, begehen Zll lassen und dies der 
3eh5rde mindestens :~ei ~o~he~ vor~er q~zuzeigen~ ~ie 
3esei "":igu..."lg vorgefunde!!er :;belsti.:.1';'!, wi'! insbeso!!der'! 

da.s "j;Jrha..ndensein 'Ton :lalz ader anderen d.en. ':iasserlau! 

he!!!'!1enden Gegenstä..'l1en, ist sofort zu 'leranlassen. t.,Lber 
das ~rgebnis der Begehung, über allfällige Veranlassungen 

und :iber deren :::rfolg hat die Gemeinde der Behörd.e zu 
beric!1 ten. !I 

48. Die ~b'3rschrift; zu § 102 lautet: 

"Organisation U!1d Aufgaben 

der Dienststellen" 

49. § 1C2 Abs. '5 lit. a la1ltei:: 

"3,) 1:''3 =ro~ ektierun~ 'md Dtlrc!'!.!:.L~r1J.ng 'Ton iIa:3na.:unen, 

l!inschlie31ich solcher zum Sc::ui:ze '.llld zur :1'3bung 
der oberen ~aldgrenze, gemäß den 3esti~mun~en dieses 

A :,sc~!li -;tes '.l!ld des Geset zes '10m 3C. Juni 1 ~~A, 

RG31.Nr. 117, i.d.F. der ~a.sserrechtsnovelle 1959, 
BGBl.Nr. 54, ~~d jener Maßnahmen, wie sie in § 7 

Abs. 1 des '''asserba1ltenfördeuungsgesetzes, EGBl. 

Nr. 34/1948, i.d.F. der Novelle BGBl.Nr. 565/1979 
aufgezählt sind," 
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50. 
. .... 
--: ~ @ ~. 

Il g ) die ZrstattUIlg ~lOIl 7orscnlägg:l g~::äJ § 1CC 1 .. '1 

51. § ~C5 Abs. 1 lit. a :autat: 

"a) de:- Forstassistent die e olgreicce 7011endi.l..n.g der 
Diplomstudien der Studieuzweige Farst~irtschaft oder 
:liildbacb.- und Lawi!lellverbauung der 5tudienrichtung 
~orst- und HalZ'llirtscha.ft an der Uni~Tersität für 
Bodenkul tur ~Nien; Ir 

52. § 106 Abs. 2 lautet: 

I, (2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
hat beim Bundesministerium für Land- und Fors~Nirt5cca:t 
eine Staatsprl!ungskommission für den Höheren Forstdie~st 
einzuric~ten und hiezu auf die Daue~ von fünf Jahren 
zNöl! Forstwirte und vier rechts~~dige Personen als 
:rl!~gsko~issäre zu bestellen. Vorsitzende~ der 
Staatsprü!ungskomm~ssion ist der Leiter der ~orstsek~i~n 
des 3undesmi:listeriums f~r Land- und Fors~~irtscha:t oder 
der von ihm namhaft gemachte Stellvertretero Zu prlfen 
ist in einem Prü!ungssenat unter der Leitung des Vor
sitzenden oder seines Vertreters von diesem und vier 
weiteren Prüfungskommissären, von denen drei Pors~dirte 
und einer recntskundig sein müssen. Von den drei Forst
wirten muß einer als leitendes Forstorgan tätig oder 
tätig gewesen sein, die übrigen müssen über eine 
mindestens zehnjänrige, nach Ablegung ihrer Staats
prüfung erworbene, einschlägige Beruiser~ahrung verfügen. 
Nenn es die Zahl der Kandidaten erfordert, können auch 
zwei PTÜfungssenate unter der Leitung eines Vorsitzenden 
die PrJfung abhalten. Die Einberufung der Früfungskommissäre 
für die jeweilige Prüf~g obliegt dem Vorsitzenden. Die 
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Staatsprüfung kann in For~ von 

haI ten we rd en. " 

El' n"c' ......... ;; f",..,n-OM 
'- - .... ::-' 6. ........ .... .. "C; - ... abge-

•• ;1(''::' •• _ % .. ".. ~; ...... "' .... ,._.,:"..,. 
41.! I .... _ .-. C ::. __ , _ 1 1... 3. ........ ::. \.. _ .:. _ _ _ .... t 

" ' s. ...I ; -.......... ""': 
.:I._r_ .... ~_"'"'..,;,..."- .. r, ...... ~ ... _...: .• __ d~"" ... .... ....., ....... c _ ..... __ .... e ',J __ ":' ........... '-" .... '!::: t:: .. -· .... l ... -- .. ··~·~?'" ~l~ ......... .:: .. """" .... 1 ....... 

de.?' ::::tud; /:>..,.," ' °1' ""''::' -=C ... c:: .. ··; ?""C::C\..'" rt c...le'" "; ~ c' \0-..... • - ...... n _ ::. _ ... .. _ .. -, _ _ ......... .. ... !;"...... \..i... I. _ _ C 3. C .... -

und La~ine!1~e~~a~u~g der Studie~richtu~g ~U~ 
Forst- und Holzwirtscha:t ~~ der Universität 
für Bodenkultur Wien; 

b) die Ablegung von Einzelprüfungen und den Besuch 
von Vorlesungen an der Universität für Bodenkultur 
Wien, die nicht als Vor- oder Ziplornprüfungsfächer 
des normalen Studienganges vorgesehen sind, aber 
fUr den h5heren Forstdienst belangreiche ~issens
gebiete zum Gegenstand haben. Die Einzelprüfungen 
und Vorlesungen werden vorn Bundes~inister für Land
und Forstwirtschaft im Einve~nehmen ~it de~ 3undes-

ordnung :esti~=t; 
c) eine =indestens d~ei~ährige praktisc~e Tätigkeit 

~ac~ 1clle~dung des Jiplo~studi~~s unte~ Leitu~g 
e ;"'eC: ":"c"'C:""~""-Q .. (". 1-: ...... - 1'; - ,..'." .J.. .. ..i. _ .. .. _ ... Ir _ _ \,. ... 5 ... " '_... r" ... _ .=:: • _ _ ..... ....." 

, . 

54. § 107 Abs. 2 lautet: 

"(2) Der Bundesminister für Land- und Forst\<;irtschaft 
hat beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
eine Staatsprüfungskommission für den Försterdienst ein
zurichten und hiezu auf die Dauer von fünf Jahren zehn 
Forstwirte, fünf Förster und vier rechtskundige Personen 
als Prüfungskommissäre zu bestellen. Vorsitzender der 
Staatsprüfungskommission ist der Leiter der Forstsektio~ 
des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft oder 
der von ihm namhaft gemachte Stellvertreter. Zu prüfen ist 
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i:1 einem. ?rü!'~~ssec.at unter der I.ei::.l.:-..g de3 "io:,s:'t:e!1de:: 
oder seines Vertreters '/0:' diese::n 'J:..d "ri~r '''',=iteren E~i
:u.ngskom.missä!'~!lt "ICn denen zwei Fors:-... ·irte, ei.c.er ?Jrs:e:, 

und einer recct3kundig sein :nüssen. Von den drei forst

liche~ r=Ü~ur.~sko~issären ~uß einer als leitendes Forst
org~ tätig oder tätig gewesen sein, die ~brigen ~üssen 
~ber ei!le =indestens zehnjährige, nach Ablegung ihrer 
Staat3pr~fung erworbene, einschlägige Berufserfahrung 
verfügen. ",;enn es die Zahl der Kandidaten erfordert, 
können auch zwei Prüfungssenate unter der Leitung eines 
Vorsitzenden die F~jfung abhalten. Die Einberufung der 
Prü!'ungsko~issäre für die jeweilige Prüfung obliegt dem 
Vorsitzende=. Die Staatsprüfung kann in Form von Einzel
prüfungen 3.bgehalten werden." 

55. § 107 ~bs. 3 lit. a lautet: 

"a) den erfolgreic::en Abschluß einer Höheren Lehranstalt 
rUr Eorst'tlirtschaft (Försterschule ) ;" 

56. g 1C7 ~bs. 3 lit. blautet: 

"b) eine :nindestens zweijäh!'ige praktische Tätigkeit :".a.:=' 
"lollendung 1er Ausbildung ge:I:ä3 lit. a :mter eine!!: 
leitenden :orstorgan oder einem Forstwirt (§ 105 

Ab s.. 1 1 i t. c) i 'I 

57. § 108 Abs. 5 letzter Satz lautet: 

"In der Verordnu.."lg kann bestimmt werden, daß die Früfungs
taxe auf ein 1ie:-tel ~erabzusetzen ist, wenn ihre Ent
richtung in voller Höhe für den Prüfungswerber eine unzu
mutbare wirtschaftliche Härte darstellt." 
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58. § 109 rtbs. 1 lit. a lau.tet: 

"30) e:ne forst:ach1.L:h.e 3etätig'.u:g des A..:ltr3.g3te:'lers 
im Inland darauf schlieJen 133t, daJ er si:h ~i: 
den österreic~ischen forstlichen Verhältnissen 
soweit vertraut ge=acht ~at, daß er die i~~ als 
Forstorgan gestellten ~u:gaben zu erfüllen verzag, 
und" 

59. § 110 Abs. 1 lit. blautet: 

,rb) Forstorgane (§ 104 Abs. 2), Forstwarte (§ 113 Abs. 3 

lit. b) oder Forstaufsichtsorgane (§ 96 Abs. 2) sind, 
oder" 

60. § 110 Abs. 2 lautet: 

"(2) Unbeschadet der Bestim~ung des Abs. 1 lit. a erfüllt 
der ~aldeigentümer die für die Betrauung mit der Funktion 
eines Forstschutzcrganes erforderliche Voraussetzung 
bereits dann, Ne~n er über die für die Erfüllung der 
Aufgaben eines ?orstschutzorganes notwendigen praktischen 
und technischen Kenntnisse verfügt und ~it den Rechten 
~.lnd Pflic::'ten einer öffentlichen ''''ache 'lertraut ist." 

61. §111 Abs. 1 lautet: 

"(1) Das Forstschutzorgan hat die durch § 112 eingeräumten 
Rechte einer öffentlichen Wache und ist befugt, in Aus
übung seines Dienstes, unbeschadet der Besti~ungen des 
Waffengesetzes 1967, BGB1.Nr. 121, eine Faustfeuerwaffe 
zu führen." 
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62. ~er wnte~abs:~nitt VIII 3 lautet: 

"3. Forst!'achschule 

:::-richtung 
ei!ler 

Forst!'ac:::schule 

§ 117. ': 1) Zum Z ..... ecke der Ausbildung von wei terem 
Forstpersonal hat der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft namens des Bundes im Einvernehmen 
mit den Bundesministern für Finanzen und für Unter
richt, Kunst und Sport eine Forstfachschule (kurz 
Fachschule) zu errichten und zu erhalten. Die Fach
schule ist eine berufsbildende Schule mit einer Schul
stufe. 

(2) Den Sitz der Fachschule hat der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen durch Verordnung zu be
sti::unen. 

(3) Der =a.cc.schule ist ein Schülerheim anzugliedern; 
ferner ist zur Durchführung der töungen und Ausbildung 
:'0. ",,"ald die 3enützung eines zweckentspr~chenden Lehr
:orstes siche:-zustellen. 

:~) Jie Fachschul~ ist allgemein zugänglich. Die Auf
nahme eines Schülers darf nur abgelehnt werden, 

a) wenn der Schüler die Aufnahmevoraussetzungen (§ 120) 

nicht erfüllt, 
b) wegen Überfüllung der Schule. 

Aufgabe der Fachschule 

§ 118. Die Fachschule hat die Aufgabe, den Schülern die 
erforderlichen fachlichen Kenntnisse zu verT.itteln, die 
sie befähigen, bei der Durchführung des forst- und jagd
lichen Betriebsdienstes mitzuwirken sowie den Forstschutz
und forstlichen Beratungsdienst zu versehen. Weiters hat 
sie die Aufgabe, die Schüler zu demokratischen. heimat-
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verbundenen, sittlich '.md r~ligi~s ~~:~-=3:i.-3'!~~ '.1:::: 

sozia~ denkenden Staatsbürger:J. he:,a=.:'~::':d.e:l sO·.'iie 

die Allge~einbildur.g der Schüler i~ e:'~e:, 1er ~~n:
tigen 3er'.lfstätigkei t angemessenen. '~eise z;u vertiefen. 

~nterricht und Lehrplan 

§ 119. (1) Der theoretische Unterricht ist durch 
~öungen und durch praktischen Unterricht zu ergänzen. 
Das Aus~aß des theoretischen und praktischen Unter
richtes sowie der toungen hat in den ?flichtgegenständen 
mindestens 12CO Stunden zu umfassen. 

(2) ~en lehrplan ~at der Bundesminister für Unterricht, 
Kunst und 3port im Einvernehmen mit de~ Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft durch Verordnung festzu
setzen, wobei als Pflichtgegenstände vorzusehen sind: 

a) allgemeinbildende Gegenstände Ceinsccließlich Religion), 
b) forstliche ?ac~gegenstände, ~d z;war: ~aldbau, Forst

nutzung, Forsttechnik und Baukunde, l':eßkunde und 201z

ver'..rertung, Forstschutz , 'Nildkunde 'md Jagdbetrieb , 
c) ~esetzeskunde, 
d) praktische!' Unterricht in den Fac:'gegenständen. ',valdbau, 

Forsttechnik und Baukunde, ~rbeitstec~ik, ~eßkunde 
und :tolzve!"N'ertucg, Forstschutz; , 'Ni:dkunde ',.l!:d uagd

betrieb. 

Aufnahme in die Fachschule 

§ 120. (1) Di~ Voraussetzungen für die ~ufnahme in die 
Fachschule sind 

a) die körperliche und geistige Eignung und 
b) das vollendete 16. Lebensjahr. 

(2) Die geistige Eignung ist durch die ~it Erfolg abge
legte Aufnahmsp~jfung nachzuweisen. 
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I' ~\ ~as -:: .... for,1o .... '" i - "'e"" 0,.. .. , "'0; J,.. ,., ..... -, A ".,.} J.i ....... ,"",_~ .... _.:J '" • ~ __ o ... g ... __ c .... e_ r\, ... _-:;g'~r..g -_e!:" 

Auf nahm ::r; r~lf ur~g e n : :- ·~i:l.l t t ',o! e !l.:l ci e:, 3 e '''; -= !:' tl ~ :' 

a) den er~olg=eichen 3esuch eine!:' la~d- und forst~irt-

h ~tl" - C' h 1 ],.. t sC.a_ ~lc~en ~e!:"u~ssc.u e nac~wels , 
0) ~i~destens einen ~~hrgang einer landwirtschaftlichen 

?achsctul~ ~itE!:'folg besucht hat, 
c) i~ Si~e der 3estiT~ungen des land- und ~orstwirt

schaft lichen 5erufsausbildungsgesetzes als geprüfter 
Facha=beiter in der Forstwirtschaft gilt, 

d) eine zweijährige ?raxiszeit i~ forstlichen Betriebs
dienst unter der Leitung eines Forstorganes nachzu
weisen ve:::,!!:ag, 

e) bei der Au:nahmsprüfung für eine höhere Lehranstalt 
i~ standardisierten üntersuchungsverfahren die 
f.indestanforderung für den Besuch einer Fachschule 
erreicht hat oder 

f) eine Ausbild~g naChweist, die höherwertiger ist als 

die ~ter lit. abis d ange:lihrten. 

Schulge:dfreiheit 

§ 121. ~1) ~er 3esuch der ?ac~schule ist unentgeltliche 

'~2) Die Einhebung vcn iern- und Arbeitsmittelbeiträgen 

ist z:.llässig .. 

Schulbehörde, Lehrer 

§ 122. (1) Die :achschule ist dem Bundesminister für 

Unterricht, Kunst und Sport, soweit es sich jedoch um 
die Schulerhaltung sowie um Dienstrechtsangelegenheiten 

der Lehrer handelt, dem Bundesminister für Land- und 
Forst~irtschaft, unmittelbar unterstellt. 

(2) Die Leitung der Fachschule und des Schülerheimes 

obliegt dem Direktor, der ForsrNirt sein muß. 

(3) Der ständige Lehrkörper besteht aus dem Direktor 
und den Lehrern~ Für den Lehrforst und die praktischen 
L~ungen ist der Schule Fachpersonal in ausreichender 

Zahl beizugeben. 
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Schüle:-hei:: 

~ 123. (1) r:it der .~ufnab.me i!l di-= :3.c!:.3c:-.'...l.:e ist di-:
internat=äßige ~nterbri=gung i~ Sc~ülerhei= verbu!lden. 

~2) "Nenn der Sc!:J.tiler am Si tz de:- Sc!J.ule seinen o=dent
liche::J. 'Notnsitz hat oder sonst vom Erziehungsberechtigten 
für die ~nterbri~gung des Schülers am Sitz der Schule 
oder in nächster U~gebung vorgesorgt wurde, kann der 
Bundes~inister für Unterricht, Kunst und Sport ausnahms
weise externen Schulbesuch bewilligen. 

(3) Für die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung des 
Schüle~s im Schülerheim ist die Einhebung eines höchstens 
kostendeckenden 3eitrages zulässig (Schülerheimbeitrag). 

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
kann den Schülerheimbeitrag bei Bedürftigkeit im Einzel
fall. ermäßigen oder nachlassen. 

Verordnungsermächtigungen 

§ 124. (1) :er 3undesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport hat i~ Ei~ver~ehmen ~it dem 3undesreinister für 
Iand- und Forstwirtschaft durch Verordnung eine Dienst
ordn~g ~Abs. 2) und eine Heimordnung (Abs. 3) zu e=-
lasse:!. 

(2) Die Dienstordnung hat nähere An~eisungen hinsicct:ich 
der Rechte und Pflichten des tirektors sowie des sonstigen 
Heimpersonals zu enthalten, die geeignet sind, sicherzu
stellen, daß die Aufsicht im Schülerheim klaglos durch
geführt werde. Es sind insbesondere Besti~ungen über die 
Beaufsichtigung der Schüler zu t~erre~. 

(3) Die Heimordnung hat zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
und Disziplin im Heim nähere Bestimmungen über das Ver-
halten der Schüler im Schülerhei~, ferner über Tages-
einteilung, Ausgang, Tagdienst und Besuchsempfang zu treffen. 
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(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
durch Verordnung die Höhe 

a) des Schülerheimbeitrages so, da3 die lau:enden Aus
gaben für Verpflegung und Heimbetrieb gedeckt sind, 
und 

b) de~ Le~- und A~beits~ittelbeit=äge so, daß sie 
kostendeckend sind, 

festzusetzen .. Die Bei tri:ige flie!:en de:: Bund zu." 

63. Die §§ 125 bis 128 se~t Gberschriften entfalle~. 

64. § 1;4 lautet: 

"§ 1;4. Forstlichen Ausbildungsstätten, die nicht vom 
Bund errichtet und erhalten werden, k~ der Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft das Offentlichkeits
recht verleihen, wenn die Gewähr gegeben ist, daß die im 
§ 129 Aba. ;, § 130 und § 1;1 Aba. 2 erster Satz festge
legten Voraussetzungen zutreffen. § 133 findet Anwendung." 

65. § 137 Aba .. 1 lautet: 

11(1) Der Anstalt hat ein Direktor vorzustehen, dem ins
besondere die Leitung der wissenschaftlichen Arbeiten an 
der Anstalt obliegt (wissenschaftlicher Direktor); dieser 
muß Forstwirt sein. Zu seiner Unterstützung, insbesondere 
zur DurehtUhrung der Verwaltungsangelegenheiten der Anstalt 
und zur Leitung der technischen und wissenschaftlichen 
Dienste ist ein Direktor tUr zentrale Dienste zu bestellen." 

66. § 142 Aba. 2 lit. c lautet: 
R C ) für die Ziele gemäß Abs. 1 lit. a und b: 

1 8 Maßnahmen des Forstschutzes, jedoch ausgenommen 
solche gemä~ § ~ Abe. 2 ~~d 3, 

2" 11a!!nahmen zur Sa.n.ierun~ geschädigter Wälder .. " 

67. § 14; Ab!. 2 zweiter Satz lautet: 

"Diese können als Zusc!li.isse zu den Kosten der Förderungs
maßnahmen (Beihilfen) oder als Zuschüsse zu den Kredit
kosten (ZinsenzuschUsse) gewä~rt werden; f~r dasselbe 
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VI orha ben ':t3!l.!:!.en '!11cn :,e i de 3"::3 rde r'.l...."1~s~:::-~ e::. ::e ':Je::ei::;1::,~ er 

a::.~ewen.dl!t 'Herden .. Ii 

68. J 143 AJs .. 7 lautet: 
"('i) Jet' 3undest!l.inister f~lr Land- und ?orstwirtschaft kann 
zur Ab',';. t'~lung der F3rderung !l1i t sachlich in Betracht 
~o~~ende!l ctechtsträgern wie Landwirtschaftskammern oder 
3~!'!.k~n A.llftr!.gs~r~rtr9.~e g.bschließen. Er kann die Besorgung 
solcher Geschäf~e nach Maßgabe der Besti~~~gen des Ar~.104 
Abs. 2 3-VG au~h de!l1 ~andeshauptmap_~ und de~ ihm unter-
ste 11 ten Behörden im Land ;ibertr~gen.. Dis nähere~ Besti!D

mungen f~r die 3etrauu!'!.g anderer Rechtsträger sind in den 

Ric!1tlinien ge'!lä3 § 14 5 zu treffen. u 

69. S 146. -'Samt Überschrift lautet: 

"Höhe der Zuschüsse 

S 146. (1) Für Förderunqsmaßnahmen gemäß § 142 Abs.2 

lit.a Z.l und 2 beträgt die Beihilfe aus 8undesm1tteln bis zu 60 

vom Hundert der Projektskosten, wenn aus Landesmitteln die Hälfte 

der Bundesbeihilfe als Beihilfe gewährt wird. Ist der Förderunqs

werber eine Gebietskörperschaft, so kann die Beihilfe aus ~andes

mitteln so weit entfallen, als sich der Förderungswerber zu deren 

Übernahme verpflichtet. 

(2) für Förderunqsmaßnahmen gemäß § 142 Abs.2 lit.a Z. J 

beträgt die Beihilf. aus Bundesmitteln bis zu 4S vom Hundert de~ 

Projektskosten, wenn aus Mitteln anderer Gebietskörperschaften ein 

mindestens gleich hoher Beitrag als Beihilfe gewährt wird. 

C)) Für FörderungsmaBnahmen gemäß' 142 Ab •. 2 lit.b beträgt 

die Beihilfe aU3 Bundesmitteln bis zu 90 va. Hundert der projekts

kosten. 

(4) 8ei rörderungsmaßnahmen gemäß S 142 Abs.2 lit~c richtet 

sich der Beihilfensatz entsprechend dem jeweiligen Förderungszweck 

nach den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3. 

(S) Für förderungen durch Zinsenzuschüsse ist die HÖhe der 

Darlehen mit bis zu 90 vom Hundert der Projektskosten beschränkt. 
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CS} FUr Förderungen durch Zinsenzuschüsse ist 

a) die Röhe der Zinsenzuschüsse so zu bemessen. daß die 
verbleibenden Zinsen nieht weniqer.als 

1. bei MaBnahsen gemäß S 142 Abs.2 lit.b Z.1 nicht weniqer 
als t.S vo. Hundert, 

2. bei MaSnahaen qe.äa S 142 Aba.2 lit.b Z.2 erster Halb.atz 
nicht weniger al8 l va. Hundert 

• 

3. bei sonstigen HaBnahmen nieht weniqer als 5 vom Hundert 

betraqen und 

b) die Laufzeit der Darlehen 

1. in den Fällen der lit.a Z.l und 2 15 Jahre und 
2. 1n den '111en der lit.& 1.3 fUnt Jahre 

nicht Uberlte1qt. Q 

70. § 1~g l~utet: 

"~ 1~~ .. (1) ijorstliches Vermehrungsg1.lt (im !1achfolgenden 
k"1.1rz 7 eI"'!lehrungsgut genannt) ist 

~) Saatgut, das sind zur Pflanzenerzeugung bestimmte Za~fe~, 
~ruchtstände, Frichte und Samen; 

b) Pflanzgut, das sind 
1. die aus Saatgut herangezogenen Pflanzen, fe~er 

Wildlinge von Tanne und Rotbuche (generatives 
Pf'lanzgu~)9 

2. Steckling~, Setzstangen, Ableger, Pfro~freiser oder 
sonstige Pflanzenteile und die aus,diesen herange
zo~enen Pflanzen (vegetati',es Pfl9.nzengut). 

(2) Ausgangsmaterial fiir Vermehrungsgut sind 
a.) fiir Samtgut und genera ti ve s Fflanzgu t; : 

Waldbest~~de im Sinne dieses Bundesgesetzes sowie 
~lnstliche Pflanzungen zur Erzeugung von Saatgut 
(Samenp:aatagen); 
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b) f~ir 17~get-3.ti7es '?:1"'!::::~"1-:: 

i:!! Sinne dieses ;bsr,::!!ittes qls "",:'J.r Ge"Ii='-'111.."l~ "TOn 

Pfl~nz~lt geeigne t llI",:erkan.:!:~ :·:t.:t~eroäume, i!l 

ei!!.em Hutterquartier z~s;:Jl!!me~gefaßte i-Iutterstöcke 
~.L?ld erste Stec kli!lgs~af~·rijcb se ~'on P9.ppe in, Klone 

und ~lo~gemische mit festgele~ten Anteilen der 
einzelnen Klone." 

71. § 153 Abs. 3 lautet: 

"(3) In Krisenzeiten der Unterversorgung mit anerkanntem 
Forstsaat- und Forstpflqnzgut infolge ungenügend häufiger 

Fruktifikation der Waldbäume darf bisher nicht anerkanntes 
forstliches 7~n:.ehrW1gsgut in Verkehr gebracht werden, 

weIl!l die qualit~ti 'Te Eignung gegeben und die behördliche 

Kennzeichnung erfolgt ist. Der Bundesminister ~ir Land-

" 

und Forstwirtschaft hat durch Verordnung die Erfordernisse 

f~jr die Eignt.l.ngs-p~lf'.l!1g und f:ir die behördliche Kennzeichnung 

so'"ie die Dauer ei~er solchen Ausnahmeregelung festziegen. " 

72. De~ § 157 ~bs. 4 wird folge~der Sqtz a!!.gef~gt: 

möglich, '.1e!'_?l ei!!9 Zusti'::l!:!u::g des ;.-laldeigen~':'!!!ers "orliegt. 11 

73. Dem § 159 werden folgende Aas. 4 bis 6 a~gef;jgt: 

"(4) Der Landeshau-ptmg,nn hat Saatgut, rias e!lts!?r~cher-.d d9!! 

Besti!!lmungen dieses A.bsci.ni tt~s geer!l~~t tl..."ld ~rerari::ei tet 

'-r'.lrde, mit 39scheid anzuerkennen. So~.,ei t get!läß Abs. 3 
eine Probekleng ur..g durchge!i1hrt ~.r1.lrde, ist die Aner

kennung "TOl.!! Ergebnis dieser Klengung abhär!gig ~u mache!!. 

(5) Anläßlich der ersten A~erke~u..l'lg llat der Landeshatl.';)t-

!!lann dem Verqrbeitune;sbetrieb eine ~:rU!:lmer zuzuteilen (Betriebs

nummer). 
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(6) ::!i!'d az:.er~3.=--:.t.c:s S-?,~.t~ut ~ntg~~en r!.~~ 3~sti::l!'!u.!'~,;;;e~ 

des 3 152 ·!"e.r!!e!'_~t, S~ gi lt die ~esaI!1te :üsc'::;.L--:g :li,:'~_t -:~~....::' 

als ~t~erka!mtes 3aat~t.!' 

74. § 162 Abs. 2 l~"'_1.tet: 

rr(_~) Jl'e 3eho,ord,:._ ;'._at: d""s "Of'''' l:M t 't B sche'd .,. k -~. ~ - _~nZo·l m1 e 1 ~nzuer.en~en, 

a) ~ron a!lerkan~te':!1 .l..1Jsga..'1gsmaterial stammt, 
b) ~ac~ Sorten getre~~t ~era~gezogen '~de und 
~) ge,=und ist." 

75. ß 164 .\::'9. 3 z··reiter Satz lautet: 

"Die durch die BezeicImU!lg der Herku.TJ..ft ergänzte Geschäi'ts

z;a.hl der Einfu:flrbe,.,illigung ersetzt das Anerkennungszeichen 
(§ 157 Ahs. 6), im galle der Einfuhr von Pappel die Pappel
A:lerke!lnungs~u!!!':!ler (§ 161 Abs. 4). n 

76. § 170 Abs. 6 lautet: 

"( 6) Ist in. ei!ler Sache der Bundesminister f'1r Land- '.l~d 

Fcrst;·lirtscha!t oder der La!l.deshauptmann zuständig, so 
k~~_~en sie zur D1xrchf;lhrung des Verfahrens einschließlic~ 
der Erlassung des Bescheides die nachgeordnete Behörde er
mächtigen, sofeme dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, 
Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist. 
In diesem Fall tritt die ermächtigte Behörde vollstä~dig 
ac die Stelle der bisher zuständigen Behörde; Abs. 8 
bleibt unber..ihrt. If 

77. § 171 Abs. 1 l~~tet: 

"(1) Die Behörden h9.ben insbesondere 
a) (i.i9 Uberwac~ung der 'wälder (Forstaufsicht) zu 'Tollzie!1e!l, 
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b) Gutachten nach Haßgabe des § 173 zu erstatten oder 
nach Maßgebe e.nderer Bestimmungen zu veranlassen, 

c) die Waldeigentlimer nach H5g1ichkeit zu beraten, 

d) bei der forstlic:H~n Förderung mitzu':!irke!! und 

e) den Holzeinschlag periodisch zu ermitteln .. tI 

78. § 172 Abs .. ~ l!!!1rtet: 

11 (~) De.s Recht ~ jeden '\';ald zu betreten und hiezu die 
Forstatraßen zu befal:.ren und VI'::l'l1 W'aldeigentümer oder 
dem leitenden Forstorga!l die ~:;:'forderlichen und verftig
baren Aus~1nfte zu verlangen, sowie die im Aba. 2 ge
nannten Rechte stehen sinngemäß auch den mit der Durch
führung forstliCher Gesamterhebungen, wie der Osterreichi
schen Forstinventur, betraut@n Organen zu,," 

79. § 172 Aha .. 6 lautet: 

"(6) Wenn Waldeigentümer, Einforstungsberechtigte oder 
andere Personen bei Behandlung des Waldes oder in seinem 
Gefährdungsbereich (§ 40 Ab!. 1) die forstrechtlichen 
Vorschriften außer acht lassen, hat die Behörde, unb~
schadet der allfälligen Einleitung eines Strafverfahrens, 
die zur umgehenden Herstellung des den Vorschriften ent
sprechenden Zustandes möglichen Vorkehrungen einschließlich 
der erforderlichen SieherungsmaBnahmen, wie insbesondere 

a) die rechtzeitige und sachgemäße Wiederbewaldung t 

b) die Verhinderung und die Abstandnahme von Waldver
wüstUll8en, 

c) die Räumung des Waldes von Schadhölzern und sonstigen 
die Walderhaltung gefährde~den Bestandsresten,sowie die 
Wildbachräumung, 

d) die Verhinderung und tunlichste Beseitigung der durch die 
Fällung oder Bringung verursachten Schäden an Waldboden 
oder Bewuchs oder 

e) die Einstellung gesetzwidriger Fällungen oder 
Nebennu t zu-"1gen, 

dem Verpflichtete~ dur~h Besc3eid aufzutragen oder bei 
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Gefahr i~ Verzuge unmittelbar anzuordnen und nötigenfalls 
gegen Ersatz der Kosten durch den Verpflichteten durch
führen zu las1en. 1I 

§ 174 Abs. 1 lit. b Z. 1 lautet: 

"1. entgegen § 14 Abs. 1 erster Satz das Uberhängen 
von Ästen oder das Eindringen von Wurzeln nicht 
duldet;" 

81. § 174 Abs. 1 lit. b Z. 7 lautet: 

"78 den im § 34 Abs. 8 oder 10 festgelegten Ver
pflichtungen nicht nachkommt;" 

82. § 174 Abs. 1 lit. b Z. 15 lautet: 

"15. Bringungsanlagen entgegen § 61 Abs. 1 errichtet 
oder errichten läßt oder solche plant oder beauf
sichtigt, ohne hiezu gemäß Abs. 2 befugt zu sein, 
oder einer Verpflichtung gemäß Abs. 4 nicht nach
kommt;" 

83. § 174 Abs. 1 zweiter Satz lautet~ 

"Diese Übertretungen sind in den Fällen 

1. der lit. a mit einer Geldstrafe bis zu S 100.000,-

oder mit Arrest bis zu vier Wochen, 
2. der 1it. b mit einer Geldstrafe bis zu S 50.000,-

oder mit Arrest bis zu zwei Wochen, 
;. der lit. c mit einer Geldstrafe bis zu 5 5.000,-- oder 

mit Arrest bis zu einer Woche 
zu ahnden." 

84. § 174 Abs. 4 lit. a lautet: 

"a) Wald zu Erholungszwecken entgegen dem Verbot des § 3; 
Abs. < 2 oder ohne die gemäß Abs. 3 vorgesehene 
Zustimmung, entgegen deren Inhalt oder unter Außer
achtlassung der nötigen Vorsicht benützt, gemäß § ;4 
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Abs. 1 gesperrte ~aldflächen ode~ ge:ä3 Abs. 7 ge
sperrte ~ege benützt oder entgegen de~ 1e~bot des 
Abs. 9 von Wegen abweicht oder den ~ald t~otz ge~ä3 
§ 112 lit. a erfolgte~ Ausweisung i~~e~~a!b von 

24 Stunde!l wieder betritt;" 

sic~ Früc~te oder ~a~en der i~ 
Holzgewächse zu Erwe~bszwecken oder Pilze in ei~er 
l':e::ge von ttehr als 2 Kilogramm pro Tag aneignet." 

86. § 174 Abs. 4 lit. b Z. 3 lautet: 

"3. Erde, Rasen oder sonstige Bodenbestandteile in mehr 
als geringem Ausmaß oder stehendes oder geerntetes 
Holz oder Harz sich aneignet," 

87. § 174 Abs. 4 lit.c bis flauten: 

"c) Abfall wegwirft; 

d) Abfall ablagert, soweit diese Handlung nicht den Tat
bestand des § 16 bildet; 

e) Pilz- und Beerensammelveranstaltungen durchführt oder 
daran teilnimmt, 

f) Wald entgegen dem Verbot des S 33 Abs. 3 im Bereich 
von AUfstiegshilfen außerhalb markierter Pisten oder Schirouten 
benUtzt. 11 

88. § 174 Abs. 4 zweiter Satz lautet: 

"Diese Ubertretungen sind in den Fällen 

1. der lit. a, der lit. b Z. 2 und der lit. c mit einer 

Geldstrafe bis zu S 2.000,--, 

2. der lit. b Z. 1, J und 4 und der lit. e und f mit einer 
Geldstrafe bis zu S 5.000,-- oder mit Arrest bis zu 
einer Woche. 

3. der lit. b z. 5 bis? sowie der lit. d 
mit einer Geldstrafe bis zu S 50.00C,-- oder ~it 
Arrest bis zu zwei Wochen 

zu ahnden." 

89 • § 184 Z. 9 Ab s. 3 laut e t : 

"(3) Soweit gemäß § 9 Abs. 4 und 8 FRBG Entscheidunger: 
betreffend Bringung über fre~den Boden und eisenba~~-
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behördliche Entscheidungen über die Beistellung von 
Aufsichtsorganen sowie gemäß § 10 FRBG über die Fest
setzung der Entschädigung ergangen sind, gelten diese 
Entscheidungen als solche im Einne der §§ 58 Abs. 6, 
66 Abs .. 4 bis 7 und 67." 

90. § 184 Z. 14 lautet: 

"Personen, die am 31 .. Dezember 1975, ur..beschadet ihrer 
Funktionsbezeichnung (wie Berufs~äger oder Revierjäger) 
im Forstbetriebsvollzug zur Unterstütz~ng der ?orstorgar.e 
tätig und von der Behörde als Forstschutzorgane bestätigt 
waren, sofern sie einen Kurs für Forstsctutzorgane mit 
einer Dauer von mehr als zehn Wochen mit Erfolg besucht 
haben, sind Forstwarte im Sinne des § 113 Abs .. 3 lit .. b." 

91. § 185 samt Uberschrift lautet: 

"Vollziehung 

§ 185. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes und 
der zu einzelnen Bestimmungen erlassenen Ausführungs
gesetze der Länder ist, sofern die Abs. 2 bis 6 nicht 
anderes bestimmen. der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft betraut, und zwar im Einvernehmen mit 
dem 

1. Bundeskanzler hinsichtlich des § 46 Aba. 1; 
2. Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

hinsichtlich der §§ 3 Abs. ; und 5t 46 Abs. 1 und 48; 
3. Bundesminister für Finanzen hinsichtlich der §§ 44 

Aba. 4, 117 Abs. 1 und 2, 124 Aba. 4, 129 Abs. 1 und 2, 
132 Aba. 1, 1;8 Abs. 2, 145 Abs. 1, 147 Aba. 3, 163 Abs. 4 
lit. b und Aba. 6, 165 Aba. 1 und 2, 166 Aba. 3 und 8 
und 168 Abs. 2; 

4. Bundesminister für Inneres hinsichtlich der §§ 83 Abs. 8 
und 84 Abs. 2, soweit sich diese Bestimmungen auf die 
Organe dea öffentlichen Sicherheitsdienstes beziehenj 

5. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Fa~ilie hinsictt

lich des § 48; 
6. Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport hiusicht

lich des § 117 Abs. 1; 
7. Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

hinsichtlich der §§ 48, 58 Abs. 6 und 74 Abs. 3; 
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3. 3undesminister fiir ·..iissensc::a:t '..:.::d 

lieh des § 106 ~bs. 3 lit. b. 

- , 
; 0:-8<:: :' .. t..:.:--.. g .. .. 

~:':':-.. .31.\::,:"". :-

(2) Mit der Vollziehung der §§ 50 Abs. 2 und 51 Abs. 2 ist, 
soweit deren 3estimmungen Verfahren ge=äß den 

a) gewerbe-, berg-, dampfkessel- oder energierechtlichen 
Vorschriften zum Gegenstand haben, der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten, 

b) eisenbahnrechtlichen Vorschriften zum Gegenstand haben, 
der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, 

betraut. 

(3) f"lit der Vollziehung der §§ 18 Abs. 3 dritter Satz, 
138 Abs. 3, 168 Abs. 3 ist der Bundesminister für Finanzen 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft betraut. 

(4) ~it der Vollziehung der §§ 14 Abs. 1 vierter bis 
sechster Satz, 31 Abs. 8 bis 10, 33 Abs. 4 dritter und 
vierter Satz sowie Abs. 5, 37 Abs. 6 zweiter Satz, 
49 Abs. 7 vierter Satz und 79 vierter Satz, soweit sich 
diese 3estiomungen auf gerichtliche Verfahren beziehen, 
sowie der §§ 53 bis 57 ist der Bundes~inister für Justiz 
betraut, hinsichtlich der §§ 67 Abs. 5 und 6, 78 Abs. 4, 

176 und 177 i~ Einvernehmen mit dem Bundesminister fli= 
land- und Forstwirtschaft. 

(5) Mit der Vollziehung des § 117 Abs. 3 und 4, der 
§§ 118 bis 121, des § 122 Abs. 1, soweit er sich nicht 
auf die Schulerhaltung sowie die Dienstrechtsangelegen
heiten der Lehrer bezieht, der §§ 122 ~bs. 2 und 3, 123 

Abs. 1 und 2 und 124 Abs. 1 bis 3 ist der Bundes~inister 
für Unterricht, Kunst und Sport, hinsichtlich des § 119 
Abs. 2 und des § 124 Abs. 1 im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, betraut. 

(6) Mit der VOllziehung der §§ 18 bis 20, 81 Abs. 1 lit~ b, 
82 Abs. 3 li t. d und 85 bis 92 ist, soweit es sich um ·..iald 
handelt, der für Eisenbahnanlagen in Anspruch geno~en 
werden soll, der Bundesminister für öffentliche wirtsc~aft 
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'.lnd Verkehr i:1 Zi~'rerneh.:!len :ni t de:: :~.::~desi!:ini s ter :~:i= 

Land- und Forstwirtschaft betraut. Jie5er ~at dabei auf 
die gesamten ~uswir~ungen der geplanten ~nlage Bedacht 
zu nehmen"lI 

92. Im Anhar.g, in dem die Holzgewächse gemäß § 1 Abs. 1 an

geflih:t sind, lautet Z. 2: 

"2. Laubgehölze 

Bergahorn 
Eergulme 
Birke 
Braunknos;ig9 Esche 
Eberesche 
Edelkastanie 
Elsbee rl 

Esche 
Feldahorn 
Flaumhaarige Eiche 
Felduloe 
?latterul:le 
Graupappel 
::1riinerle 
Hainbuche 
Hasel 
Hopfenbuche 
Mehlbeere 
Moorbirke 
Robinie 
Roßkastanie 
Rotbuche 
Schwarzerle 
Schwarzpappel 
Silberpappel 
Sommerlinde 
Speierlülg 

Acer pseudoplatanus 
Ulmus glabra 
Betula pendula 
Fraxisnus angustifolia 
Sorbus aucuparia 
Castanea sativa 
Sorbus torminalis 
Fraxinus excelsior 
Acer campestre 
Quercus pubescens 
Ulmus carpinifolia 
Ulmus laevis 
?opulus canescens 
Alnus viridis 
Carpinus betulus 
Corylus avellana 
Ostrya carpinifolia 
Sorbus aria 
Betula pubescens 
Robinia pseudo-acadia 
Aesculus hippocastanum 
Fagus silvatica 
Alnus glutinosa 
Populus nigra 
Populus alba 
Tilia platyphyllos 
Sorbus domestica 
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Spitzahorn 
Stieleiche 
Traubeneiche 
'rraubenkirsche 
Vogelkirsche 
"N"alnuß 
"Neißerle 
;,..iinterlinde 
Zerreiche 
Zitterpappel 

- 44 -

~uer<: '.lS robur 
~uercl.4s ~etraea 

?=unus padus 
Prunus 3.vium 
Juglans regia 
AInus incana 
Tilia cordata 
Quercus cerris 
Populus tremula 

· . 

und für die forstliche Uutzung geeignete, bestandesbildende 
Arten und Hybr~den der Gattung 

Salix 

und für die forstliche Nutzung geeignete, bestandesbildende 
Hybriden der Gattung 

Fo~ulus 

und für die inl~ndische forstliche Nutzung geeignete, 
fremdländische, bestandesbildende Arten der Gattungen 

Acer 
Ailanthus 
3etula 
Eleagnus 
Fagus 
Fraxinus 
Juglans 
Liriodendron 
Platanus 
Populus 
Prunus 
Q,uercus 
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rl.rt:"i~el 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt ~it 1. J~nner 1988 in Kraft. 

(2) 'lerordn~~gen auf Grund dieses Bundesgesetzes können 
bereits von dem seiner Kundmachung folgenden Tag an er
lassen werden, ~edoch erst zugleich mit diesem Bundes
gesetz in Kraft gesetzt werden. 

(3) Für Flächen, die am 1. Jänner 1962 nicht Wald waren, 
seither als Weide genutzt und durch Anflug zu Wald geworden 
sind (§ 4), hat die Behörde ohne nähere Prüfung eine Rodungs
bewilligung zu erteilen, wenn der Grundeigentümer dies 
bis spätestens 31. Dezember 1991 beantragt. 

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat 
die Prüfungskommission für den höheren Forstdienst und die 

Prüfungskommission für den Försterdienst bis 1. Juni 1988 
neu einzurichten. Bis zu diesem Zeitpunkt gelten die auf 
Grund der §§ 106 Abs. 2 und 107 Abs. 2 eingerichteten 

Prüfungsko~issionen als solche im Sinne des Art. I Z 53 

und 55, 

(5) Die Zuständigkeit zur Vollziehung des Art. I richtet 

sich nach § 185 des Forstgesetzes 1975 in der Fassung 
des Art. I Z.92. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag 
unter Verzicht auf eine Erste Lesung dem Ausschuß 

für Land- und Forstwirtschaft zuzuweisen. 
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a e g r li n d u ~ g 

.'.'C'! ~. J'.lli 1S''75 hat der l.'Tationalrat das =orst~esetz 1~"7:: 

b~schlossen, dessen ,.,esent li~he SchWerptLT1~~~ i!".s'oeso~dere 

"!laren: 

die :';a Iderha:;' tung t die Sicheru."1g der nachhaltigen Ber.,irt
schaftung und 1ami t auch der :i.futzwirkung sowie die Garantie 
der 3chutz-, lN'ohlfahrts- und Erholungswirkung des \.faldes; 

die forstlic~e Raumplanung; 

die Öffnun~ des Waldes fUr die Erholungssuchenden bei Schaf
fung der Voraussetzungen für eine störungsfreie Waldbewirt
schaftung; 

, . 
• 

. . 

die V'orsorge fijr die Abwehr forstschädlicher Luftverunreinigungen; 

die klare gesetzliche Grundlage für die forstliche Förderung, 
die im besonderen auf die im öffentlichen Interesse gelegene~ 
Wirkungen des Waldes, aber auch auf die Stärkung der wirt
schaftlichen Lage der Forstbetriebe Bedacht nimmt; 

die Schaffllng klarer Haftungsbestimmungen. 

Nach mehr als ze~"1jähriger ~rfahrung mit der Vollziehung des 
Forstgesetzes 1975 kann gesagt werden, daß die ~esteckten 
Ziele mit dem Instrumentarium des Gesetzes im wesentlichen 
erreicht werden können. Es hat sich aber gezeigt, daß neu 
3.uftretendEn Prob lemendurch Schaffung neuer Bestimmungen 
rtechnung getragen werden muß und daß manche Bestimmungen 
des Gesetzes ergänzungs- oder verbesserungsbedürftig sind. 

Dementsprechend wurden bereits in der 'LV. und XVI. Gesetz
gebungsperiode Ent~jrfe für Forstgesetznovellen ausgearbeitet. 
Der Umstand, daf'3 diese f1aterie berei ts zweimal delI! Allgemeinen 
Be~~tachtungsverfahren unterzogen wurde und daß in der XVI. 
Gesetzgebungsne~iode im Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 

des Nationalr.tl!s ilber den Inhalt einer Novelle 
bereits weitestgehende Einigung erzielt werden konnte und 
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eine öesc!:!.lu3fa.ssung ~ur ri:l!"~~ d3.s 'ror:~i ':i;;e-:::""_d~ rter 
Legislaturperiode unterblieben ist, läßt ~s 3.ng~zei~t 
erscheinen, die Forstgesetzno~Te 11e in F orn eines 
Initia.tiva.~trgges einzubri~gene Da.f~r spricht auch 

der Umstand, daß ein dringendes Bedürfnis best~ht, 
Holz in '.rer'!1ehrtem 11a.~e a 1s Ener~ieträger zu !lutzen 
und daher die Produktion rasch~jchsiger Baumarten 
ohne weiteren Zei tverhlst verstärkt. ~efördert ',>,erden 
muß. 

SCh'tlerpunkte dieses E!ltw'1.lrfes sin.d: 

- Die Reduktion 1es Verbra.uches fossiler Energieträger, 
bei denen Österreich in starkem Ausmaß von Importen ab
h~gig ist, zahlt zu den wichtigsten Zielen der Ener
gie~olitik der ~sterreichischen Bundesregierung. Das 
vGrhandene HOlzpotential stellt eine wichtige Möglich
keit der Substitution fossiler Energieträger dar. Es 
besteht daher yerstärkte9 Interesse an der energetischen 
~Tutzu.'I'lg 'Ton Holz. 90,.,ohl zur direkten l.[ärmeerzeugung 
(3rennholznrod tJ.ktion) 3.19 9. Ilch als Rohstoff f~jr die 
A lkohohlpr~dl1kti 0n. Vora.ussetzung daf:.ir ist di e Schaffung 
eines Anreizes zur forstlic::'en ~Tl1tZtmg zusätzlicher Flächen. 
Dies soll dadurc~ erreicht werden, daß ~uf solche Jlächen 
die Besti~mungen ~ber Rodungen und Fällungen ~icht anzu
'~enden sind und da9 sie daher jederzeit ohne besonderes 
Verfahren wieder i!1rer urs-pringlichen Nutzung zugef~.Ü'..rt 

'I/erden können. 

- Die Bestimmungen über Maßna~en gegen forst schädliche Luft
verunreinigungen werden effizienter gestaltet. 

- Mit der vorliegenden Formulierung des S 33 Abs. 3 wird versucht, 

die Interessen an der Erhaltung des Waldes mit den Interessen 

der Skifahrer in sinnvoller Weise abzugrenzen1 ob darUber

hinaus noch weitere Maßnahmen erforderlich sind, um den Wald 

vor Wildschäden besser zu schUtzen, wird im Zuge der Beratungen 

im zuständigen Ausschuß zu klären und zu diskutieren sein. 

- Die Ablagerung von Klärschlamm im Wald wird ausdrücklich 

verboten. 
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- I!ll !!!tere sse der "'I a lde r~a.l t;'.L"!g so 11 di e :r~ ~"? +:! 1 i C!1~ 
-1'" l' l..k '.. . f'f' d 1<'1'" ",j' fO' d' ~=! ~Ca.elv gescn~ __ en ~er en, - aenen, f!~e ~r 1e 
~rrich~un~ oder Zr.~altung energiewirtschaftlicher 
:·ei ~'.l....~,?,S9.~ l,~~~n :-e~ :;+;igt "ferde!!, llls ~.Ja Id zu erhalten. 

- N~c!1 der derzeitigen Recht s lage ist die Tei lu..'f'1g ~'o!l. 

~.·Tald~r'lndst';icken unter bestimmten Voraussetzungen 'rer
boten. Die gelte~de Rec~tslage reicht nicht a11s, dieses 
Verbot durchzusetzen. Versuche ~dniger Länder, i!!l Ra.hme~ 
der "Sendesgesetz,!ebung Lösungen zu finden, wurden vom 
Verfassungsgerichtshof' als verfassungswidrig aufgehoben. 
Daher '1luß § 15 geändert '"erden .. 

.. 

- Die ;"n.':~end1.ln,! der Besti!!1I:lu..Tlgen über Bringungsgenossenschaften 
mi t 3ei tri ttsz'oJang soll erleichtert werden .. 

Der Abschni tt :ib~r die Forstfachschule soll - im wesentlichen 
de~ ~eltenden Text entsprechend - neu gefaßt werden~ 

- Der Ausrottur..g von Beeren und Pilzen durch organisierte 
Yeranstaltu..'f'1gen soll ein Riegel vorgeschoben ~erden. 

- Im I~teresse der 7011ziehbarkeit soll nicht mehr die 
lm'befugt'9 A!leig!lun~ von Pilzen zu Erwerbszwecken, sondern 
die u..~oefugte ~neignung von ~ehr als 2 kg pro Tag mit 
Stra.fe bedroht '''erden. 

Gestalt1.l.ngseinrichi::ungen in ',.,jäldern, die zu ~rholungsw9.1d 
erklärt si~d, sollen nicht mehr auf Kosten der Erholungs
wirkung des Waldes errichtet werden dürfen. 

Darlber hinaus besteht die Notwendigkeit, Anpassungen ~~ das 
Vermessungsgesetz, das als Universitäts-Organisationsgesetz, 
da~ 3~h1l1unter~i~hts~esetz, das'Schulzeitgesetz und das 
Landwirtschaftliche 3undesanstaltengesetz 'rorzunehmen. 

Hingewiesen werden soll auch auf den Umstand, da.ß eine Reihe 
TTon Bes+;ilDnlungen Erleichterungen und Verbesserungen für jene 
bringen, die die Tätigkeit der Behörde oder von auf Grund 

. -• 
• 
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d G t . f'f - . . h~ ~ .., .. es ese zes gesc:1,a_ enen !:.1.nr1.C "ur..gen '. ~_s':'!'uc"'!. !'H~'1!!e:l. 

In diesem Zusammenha~g wird quf die ~rLei~~:~~~~~ :ei 1~~ 
Ä~tragstellung im Rodungsverfahren, auf die Änderungen 
h · . htl' h d .... t ~ ,. f fO' d . '" .... t-l.!lS1.C l.C er 0 aa JS;'I"'l U!lg 'lr '!:l ~~n~ren : ors J-

dienst 'L.~d den P:St'sterdie!lst sm-lie a'~f die Besserste llung 
der Abso 1 ~renten höheren Lehra~stal ten f;lr Forstwirtsccaft 
hi!lsict.tlich der Absol~rierung i!lrer Praxis hi!lgewiesen. 

I~ § 14; Abs. 7 wird 1emonstrativ aufgezählt, ~ber welche 
sachlich in Betracht kommenden Rechtsträger die forstliche 
Förderung abgewickelt werden darf. 

Durch die Gesetzwerd~~g der im Antrag e!lthaltenen Vor
schläge werden keine Mehrkosten entstehen. 
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